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Zitat von pepe

Doch, wenn ich eine Klassenfahrt, eine Exkursion, einen Kinobesuch oder eine andere
Aktivität plane und durchführen will, dann mache ich das zu meinen Bedingungen. Und
ein vernünftiger Schulleiter stärkt seinem Kollegium den Rücken. Wenn nicht, dann
findet die Aktivität eben nicht, oder ohne mich statt. Ich lasse mir doch keinen Schüler
"aufs Auge drücken", der das gesamte Projekt (bzw. einzelne Mitschüler) gefährdet.

Das hat nichts mit vernünftiger Schulleiter o.ä. zu tun, sondern der Ausschluss vom Unterricht
(dazu zählen auch Klassenfahrten u.ä.) sind in § 53 SchulG NRW geregelt, und das ist eine
Ordnungsmaßnahme. Aber wie gesagt, an Grundschulen herrschen hier teilweise eh Wildwest-
Methoden.

Wenn für einen Schüler eine entsprechende Gefahr besteht => Ordnungsmaßnahme.
Ansonsten scheint es ja nicht so schlimm zu sein.
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